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Doppelter Freispruch

Viele mutige und öffentlichkeitswirk-
same Aktionen haben ein juristisches 
Nachspiel. Dabei stellt sich oft heraus, 
dass Maßnahmen der Polizei rechtswid-
rig waren und Strafbefehle zu Unrecht 
verschickt wurden. Für sein Recht zu 
streiten, ist nicht umsonst.

Die Betroffenen können die Kosten 
jedoch oft nicht allein schultern. Als ge-
meinnütziger Verein darf ROBIN WOOD 
keine Spenden für Anwalts- und Prozess-
kosten von AktivistInnen verwenden. Wir 
können und wollen diejenigen, die am 
meisten riskieren, aber auch nicht hän-
gen lassen, wenn es um die rechtlichen 
Folgen der Aktionen geht. 

Deshalb gibt es ein unabhängiges 
Rechtshilfe-Konto, das von einem 
Rechtsanwalt ehrenamtlich betreut wird.

Wenn Sie Rechtshilfe für AktivistInnen 
unterstützen möchten, spenden Sie bitte 
an:

Renald Orth
Stichwort: Rechtshilfe für 
AktivistInnen
Kto.: 84 120 00
BLZ: 251 205 10
Sozialbank Hannover

Stärken Sie unseren AktivistInnen den Rücken!
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Spenden auf dieses Konto sind 
nicht steuerabzugsfähig.

Eine Sache des Strafrechts oder 
der politischen Auseinander-
setzung? ROBIN WOOD-Aktion 
gegen ein Kohlekraftwerk

Die GKM und deren Eigner – MVV, EnBW 
und RWE – wollen am Rhein im Mann-
heimer Stadtteil Neckarau einen neuen 
911-Megawatt-Kohlekraftwerksblock 
bauen und stehen deswegen massiv in 
der Kritik. Doch anstatt sich mit den Ar-
gumenten gegen dieses Klimakiller-Pro-
jekt auseinanderzusetzen, bemühten sie 
das Strafrecht und erstatteten Anzeige.

Das Mannheimer Amtsgericht forderte 
daraufhin die Vier per Strafbefehl auf, 
zwischen 450 und 900 Euro pro Nase zu 
zahlen – ohne mündliche Verhandlung. 
Weil sie dagegen Einspruch einlegten, 
kam es zum Prozess. Das Amtsgericht 
befasste sich nun eingehender mit der 
Sache und sprach die ROBIN WOOD-
AktivistInnen frei. Die Staatsanwaltschaft 
aber verfolgte den Fall hartnäckig weiter 
und ging in Berufung. Am 6. Oktober 
2009 verhandelte daraufhin das Mann-
heimer Landgericht und unternahm 

eigens einen Ausflug an den Standort 
des Verladekrans. Denn Knackpunkt des 
Rechtsstreits war, ob die Klimaschütze-
rInnen auf befriedetes Gelände einge-
drungen waren, um zu dem Kran zu 
gelangen. Beim Ortstermin bestätigten 
sich die Aussagen der ROBIN WOOD-Ak-
tivistInnen, dass der Kran frei zugänglich 
war und somit kein Hausfriedensbruch 
stattgefunden hatte. Auch das Landge-
richt sprach das Quartett daher frei.

Öffentlichkeitswirksamer Protest gegen 
Kohlekraftwerke wie der in Mannheim 
ist angesichts der Gefahren des Klima-
wandels weiterhin dringend geboten 
- und mitunter folgenreich. In Bremen, 
Berlin, Datteln und Mainz wurden ent-
sprechende Projekte wegen des Wider-
stands in der Bevölkerung inzwischen 
auf Eis gelegt oder endgültig gestoppt.

Ute Bertrand, Hamburg

Was ist ein „Hausfrieden“ und wodurch wird er gebrochen? Für 
die Großkraftwerk Mannheim AG (GKM) war die Antwort auf die 
Frage klar. Das Unternehmen ärgerte sich über vier ROBIN WOOD-
AktivistInnen, die im Oktober 2008 auf einen Verladekran der GKM 
geklettert waren und dort in etwa 40 Meter öffentlichkeitswirksam 
ein Transparent angebracht hatten. „Saubere Kohle ist eine dreckige 
Lüge“ – stand darauf und traf das Unternehmen offenbar an einem 
wunden Punkt.


